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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Das 1990 vom Basler Volk gutgeheissene Vermummungsverbot für Demonstranten ist
vom Bundesgericht als zulässig anerkannt worden. Dagegen eingereichte
staatsrechtliche Beschwerden wurden abgelehnt, insbesondere mit der Begründung,
dass das Gesetz Ausnahmen zulasse, wenn diese — wie etwa bei einem Strassentheater
— sinnvoll seien. Auch die Parlamente der Kantone Bern und Zürich hatten sich mit
dieser Frage zu befassen. Der bernische Grosse Rat lehnte mit knappem Mehr einen
Vorstoss für die Einführung eines entsprechenden Gesetzes ab. Mit dem Argument,
dieses Verbot wäre in der Praxis schwer durchzusetzen, hatte sich auch die Regierung
dagegen ausgesprochen. In Zürich überwies der Kantonsrat hingegen mit Zustimmung
der Regierung ein SVP-Postulat für die Einführung eines Vermummungsverbots. Die
Auto-Partei reichte im Kanton Zürich auch eine Volksinitiative für ein solches Verbot
ein. In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (cvp, ZG) erklärte der Bundesrat, dass
er nach wie vor nicht die Absicht habe, ein Vermummungsverbot auf nationaler Ebene
zu beantragen. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Im Berichtsjahr setzten einige Kantone ihre Versuche bezüglich elektronischer
Stimmabgabe fort: In den meisten Kantonen wurde E-Voting für Auslandschweizer
angeboten (BS, FR, GE, LU, SG, SH, SO, ZH), wobei einige Kantone das Angebot auf ein
paar ausgewählte Testgemeinden beschränkten. Die Kantone Genf und Neuenburg
ermöglichten elektronisches Abstimmen auch ausgewählten Stimmberechtigten im
Kanton. Im Kanton Genf wurde E-Voting in elf Versuchsgemeinden bewilligt. Im Kanton
Neuenburg durfte elektronisch stimmen, wer sich vorgängig einschrieb, wobei für die
Abstimmungen jeweils eine Maximalquote festgelegt wurde (12'000-16'000
Stimmberechtigte). Auch im Kanton Zürich wurde in zehn Gemeinden, einem Stadtkreis
in Winterthur und zwei Kreisen der Stadt Zürich E-Voting bewilligt. Im Kanton Bern
sollen ab 2012 alle Auslandberner in EU-Staaten und Ländern, die das Wassenaar-
Abkommen unterzeichnet haben (Verpflichtung zum Stimmgeheimnis), die Möglichkeit
für E-Voting erhalten. Der Kanton Bern will sich dabei auf die elektronische Plattform
des Kantons Genf stützen.

Allerdings wurde im Berichtsjahr auch Kritik an E-Voting laut. So setzten sich etwa im
Kanton Waadt einige Grossräte dafür ein, dass in ihrem Kanton jede Art von
elektronischer Stimmabgabe verboten werden solle und der Kanton Zürich verbot E-
Voting für gemeindeübergreifende Wahlen, da die Erwartungen nicht erfüllt worden
seien. Eine erhöhte Stimmbeteiligung bei Jungen könne nicht festgestellt werden und
der Aufwand und die Kosten seien hoch. Es wurde allerdings betont, dass es sich nicht
um generelle Absagen handle. Auf eine Interpellation Recordon (gp, VD), die auf die
Gefahren des E-Voting hinwies, antwortete der Bundesrat, dass ein behutsamer Ausbau
in Etappen vorgesehen sei, der aber den technikbedingten Missbrauchsgefahren immer
Rechnung tragen wolle. Momentan befinde man sich in der ersten Etappe, in welcher
die elektronische Stimmabgabe für einen kleinen Teil der Stimmberechtigten möglich
sei. Nächstes Ziel sei es, Auslandschweizern und Behinderten E-Voting zu ermöglichen,
das erstens den langsamen postalischen Weg ersetze und zweitens behinderten
Personen eine Stimmabgabe ohne Hilfe Dritter ermögliche. Neben den technischen
Massnahmen achte der Bundesrat auch darauf, dass nie mehr als 10% der
eidgenössischen Stimmberechtigten elektronisch abstimmen könnten und dass bei
Vorlagen, die das Ständemehr verlangten, in keinem Kanton mehr als 20% der
Berechtigten ihre Stimme elektronisch einreichen dürften. 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 06.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

Besondere Probleme stellen die Grenzgewässer. Über die Errichtung einer
rechtsrheinischen Kläranlage bei Basel konnte mit Baden-Württemberg ein
Staatsvertrag paraphiert werden, der das südbadische Haltingen als Standort vorsieht.
Über das links-rheinische Gegenstück kam es mit Frankreich noch zu keiner Einigung,
nachdem ein erstes Projekt auf elsässischem Boden am Widerstand der ansässigen
Bevölkerung gescheitert war. Der Bundesrat erklärte auf eine parlamentarische Anfrage,
dass notfalls ein Standort auf Schweizer Boden in Betracht gezogen werden müsse. 3

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 27.11.1972
PETER GILG

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Äusserungen muslimischer Imame, welche mit der schweizerischen Rechtsordnung
nicht vereinbar sind, geben seit Jahren zu Besorgnis Anlass. Immer mehr greift deshalb
die Vorstellung um sich, dass die Vorbeter in der Schweiz oder zumindest in Europa
ausgebildet werden sollten, um eine Ausbreitung des fundamentalistischen Islam zu
verhindern. Die Universitäten von Freiburg, Basel und Luzern erklärten sich bereit, die
Frage entsprechender Lehrgänge zu prüfen. In Beantwortung einer Frage im Nationalrat
zeigte sich der Bundesrat allerdings skeptisch gegenüber der Idee einer universitären
Ausbildung für Imame, da es nicht Aufgabe der Universitäten sei, Leute ohne
entsprechenden Vorbildungsausweis auf einen spezifischen Beruf vorzubereiten. 4

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 10.12.2004
MARIANNE BENTELI
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